
 

Infoblatt ERGO Reiseversicherung 
Was ist eine Reiserücktrittsversicherung? 

Diese schützt Sie vor Kosten, wenn Sie Ihre private oder geschäftliche Reise 
aufgrund von unerwarteten und notwendigen Gründen wie Krankheit oder 
Schäden an Ihrem Eigentum stornieren oder abbrechen müssen. 

 

Alles Wichtige auf einen Blick: 

Wer ist versichert? 

 Einzelpersonentarif: Sie selbst sind versichert 
 Paartarif: 2 Personen sind versichert – unabhängig von Verwandtschaft 

oder gemeinsamen Wohnsitz 
 Familientarif: Bis zu 2 Erwachsene, eigene Kinder, Enkelkinder und bis zu 

5 mitreisende Kinder (bis einschl. 25 Jahre) sind versichert - unabhängig 
von Verwandtschaft oder gemeinsamen Wohnsitz 

 Voraussetzung: Alle Personen sind auf dem Versicherungsschein 
namentlich genannt 

 

Was ist versichert? 

 Unerwartete schwere Ersterkrankung oder Verschlechterung einer bereits 
bestehenden Erkrankung, die in den letzten sechs Monaten vor 
Versicherungsabschluss bzw. Reiseantritt nicht behandelt wurde. 

 Schwangerschaft und Schwangerschaftskomplikationen 
 Tod und schwere Unfallverletzung 
 Bei versichertem Nichtantritt leisten wir die vertraglich geschuldeten 

Stornokosten 
 Bei versichertem außerplanmäßiger Beendigung ersetzen wir den 

anteiligen Reisepreis für nicht genutzte Reiseleistungen sowie zusätzliche 
Rückreisekosten. 

 Versicherungssumme: Entspricht dem versicherten Reisepreis. 

 

 

 



 

Was ist nicht versichert? 

 Schäden durch Streik, Eingriffe von hoher Hand, Krieg, Bürgerkrieg oder 
kriegsähnliche Ereignisse 

 Bearbeitungs- oder Servicegebühren für die Stornierung der Reise 
 Eine psychische Reaktion auf ein Kriegsereignis, innere Unruhen, einen 

Terrorakt, ein Flugunglück oder auf die Befürchtung auf eines dieser 
Ereignisse 

 Suchterkrankung 

 

Wo sind sie versichert? 

Der Versicherungsschutz besteht je nach Ihrem gewählten Tarif 

Wie schließe ich die ERGO Reiserücktrittsversicherung ab? 

Egal ob Einmal-Reiseschutz oder Jahres-Reiseschutz ganz einfach hier direkt 
buchen. 

Folgen Sie den Buchungsanforderungen um Ihren Preis zu ermitteln und Ihre 
Versicherung abzuschließen. 

 

Wie kann ich meine Reiserücktrittsversicherung in Anspruch nehmen? 

Wenn Sie Ihren Urlaub aus versicherten Gründen nicht antreten können oder 
frühzeitig abbrechen müssen, ist folgendes zu tun, damit die Versicherung Sie in 
diesem Falle unterstützt: 

Auf der ERGO Reiseversicherungsseite finden Sie verschiedene 
Schadensformulare, die Sie ausfüllen und einreichen müssen. Die Formulare 
finden Sie hier. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ergo-reiseversicherung.de/de/reiseversicherungen/reiseruecktrittsversicherung
https://www.ergo-reiseversicherung.de/de/reiseversicherungen/reiseruecktrittsversicherung
https://www.ergo-reiseversicherung.de/de/schaden/schadenformulare


 

 

Sonstige wichtige Infos für die Reiserücktrittsversicherung: 

 Die Reiserücktrittsversicherung sollte direkt nach der Reisebuchung 
abgeschlossen werden – spätestens jedoch 30 Tage vor planmäßigem 
Reiseantritt. 

 Nach Eintritt eines Rücktritt-Grunds: Die Reiserücktrittsversicherung 
greift grundsätzlich nur vorsorglich - also bei zukünftigen und 
unvorhersehbaren Reiserücktrittsgründen und nicht nachträglich. Ist der 
Grund für den Rücktritt von der Reise also bereits absehbar oder bekannt, 
können Sie keine Reiserücktrittsversicherung nachträglich abschließen. 

 Kosten: Die Kosten für eine einmalige Reiserücktrittsversicherung 
variieren je nach dem definierten Reisewert, dem Reiseziel und dem Alter 
der Reisenden. 

 Beispiele: 
 Gesamtreisepreis Versicherungskosten RRV (Reiserücktrittsversicherung) 

100 € ab 6 € 
500 € ab 24 € 

1.000 € ab 36 € 
2.000 € ab 65 € 
3.000 € ab 119 € 


